
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 172/09 
 
 

Betreff: 
 

Eintragung von 2 landwirtschaftlich genutzten Flächen als 
ortsfestes Bodendenkmal in die Denkmalliste der Stadt Rheine 
- Einleitung des Eintragungsverfahrens gemäß § 3 des 
Denkmalschutzgesetzes NRW 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Bauausschuss 22.04.2009 Berichterstattung

durch: 
Herrn Kuhlmann 
Herrn Schröer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
56 Bauordnung und Denkmalschutz 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 172/09 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Bauausschuss stimmt der Einleitung des Verfahrens gemäß § 3 des Denk-
malschutzgesetzes NRW zur Eintragung der in der Anlage 1 dargestellten, land-
wirtschaftlich genutzten Flächen als ortsfestes Bodendenkmal in die Denkmalliste 
der Stadt Rheine zu. 
 
 
Begründung: 
  
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Archäologie für Westfalen – beantragt 
mit Schreiben vom 16. Februar 2009 die Eintragung dieser Flächen als ortsfestes 
Bodendenkmal – mehrperiodiger Siedlungs- und Bestattungsplatz „Klusenweg“, 
Bereiche Nordwest und Ost – in die Denkmalliste der Stadt Rheine. 
 
Die Denkmalwürdigkeit der Eintragung dieser Flächen als Bodendenkmal wird in 
dem als Anlage 2 beigefügten Antragsschreiben ausführlich begründet. 
 
Die Eintragung dieser Flächen als Bodendenkmäler in die Denkmalliste der Stadt 
Rheine hätte zur Folge, dass alle Eingriffe in diese Bodendenkmäler, d. h. alle 
Tiefbauarbeiten, gemäß § 12 in Verbindung mit § 9 des Denkmalschutzgesetzes 
NRW einer Erlaubnis der Stadt Rheine als Untere Denkmalbehörde bedürfen. Die-
se Erlaubnisse können nur im Benehmen mit dem Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe erteilt werden. 
 
Eine landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen ist weiterhin ohne Einschränkun-
gen möglich. 
 
Auch die Aufstellung eines Bebauungsplanes für diese Bereiche mit dem Ziel der 
Bebauung dieser Flächen ist möglich, wenn vorher dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe die Möglichkeit eingeräumt wird, archäologische Grabungen 
durchzuführen. Gemäß § 14 des Denkmalschutzgesetzes NRW müsste die betref-
fende Fläche dann für einen Zeitraum von maximal 3 Jahren zum Grabungs-
schutzgebiet erklärt werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass gemäß §§ 15, 16 Denkmal-
schutzgesetz NRW auch für den Fall, dass diese Flächen nicht als Bodendenkmal 
eingetragen werden, bei der Entdeckung verdächtiger Funde (z. B. bei Bauarbei-
ten) die Stadt Rheine als Untere Denkmalbehörde bzw. der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe eingeschaltet werden müssen. Auch in diesem Fall ist dann dem 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Möglichkeit zur Untersuchung der 
betreffenden Fläche einzuräumen. 
 
Die Eigentümer der beiden Flächen sind über den Antrag des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe telefonisch in Kenntnis gesetzt worden. Im Rahmen des Ein-
tragungsverfahrens wird ihnen formell im Rahmen der Anhörung die Gelegenheit 
gegeben werden, sich zu der beabsichtigten Eintragung der Flächen als Boden-
denkmal zu äußern. 
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Der LWL – Archäologie für Westfalen wird im Rahmen des förmlichen Eintra-
gungs-verfahrens die Kosten einer eventuell durchzuführenden archäologischen 
Grabung überschlägig ermitteln. 
 
Abschließend ist festzuhalten, dass die Stadt Rheine aufgrund der fachlichen Be-
gründung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gesetzlich verpflichtet ist, 
ein Eintragungsverfahren einzuleiten. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Übersichtsplan mit Darstellung der beiden Flächen 
Anlage 2: Antrag des LWL vom 16. Februar 2009 
 


